
der Vorstellung distanzieren, nur das als gerechtfertigt 
anzusehen, was erfolgreich (im Sinne des unmittelbaren 
Erfolges) ist. Ein Mißerfolg, der durch eine produk
tionsriskante Handlung eingetreten ist, besagt keines
wegs automatisch, daß das Wesen der Handlung objek
tiv schlecht war; er macht uns vielmehr deutlich, daß 
unsere Kenntnisse und Erkenntnisse erweitert werden 
müssen, was unter anderem durch diese produktions
riskante Handlung erreicht wird. Bei Neuerungen, Ex
perimenten usw. wird das sehr deutlich, und sei es 
„nur“ dadurch, daß dieser Weg als ungehbar oder nicht 
in dieser Weise gehbar erkannt wird.
Hinsichtlich der auf dem Stand der gesellschaftlichen 
Erkenntnis basierenden und mit dem Ziel ihrer Er
weiterung realisierten produktionsriskanten Handlung 
scheint auch allgemein Einhelligkeit darüber zu beste
hen, daß eine solche Handlung — sofern die anderen 
Voraussetzungen vorliegen — als gesellschaftlich ge
rechtfertigt zu werten ist. Problematisch wird es aber 
in solchen Fällen, in denen beispielsweise der objektive 
gesellschaftliche Erkenntnisstand und die Individual
erkenntnis differieren; sei es, daß eine bestimmte Er
kenntnis im Weltmaßstab zwar gewonnen, in der DDR 
aber noch unbekannt ist oder daß eine auch in der DDR 
bekannte Erkenntnis dem Handelnden nicht bekannt ist 
und er deshalb die produktionsriskante Handlung nicht 
gemäß dieser Erkenntnis vornimmt.
Man wird sich auch in derartigen Fällen vor jedem 
Schematismus hüten müssen und den objektiven Rea
litäten Rechnung zu tragen haben. Nehmen wir den 
Fall, daß eine im Weltmaßstab gewonnene Erkenntnis 
in der DDR noch nicht bekannt ist4. Trotzdem ist m. E. 
die produktionsriskante Handlung, die diesem Erkennt
nisstand nicht voll entspricht, dennoch in der DDR als 
gesellschaftlich gerechtfertigt zu werten. Mit einer sol
chen Auffassung soll natürlich in keiner Weise einem 
laxen Verhalten gegenüber dem wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritt im Weltmaßstab Vorschub geleistet 
werden. Sie zieht ausschließlich die objektiven Realitä
ten in Betracht und knüpft in der rechtlichen Wertung 
an diese an.
Aber auch in jenen Fällen, in denen die Individual
erkenntnis des produktionsriskant Handelnden dem in 
der DDR erarbeiteten oder übernommenen Erkenntnis
stand nicht gerecht wird, kann es durchaus gerechtfer
tigte produktionsriskante Handlungsvarianten geben; 
so beispielsweise dann, wenn die gewonnene Erkennt
nis noch sehr jung und relativ unverbreitet ist, wenn 
Publikationen darüber nur mit ganz speziellen Kom
munikationsmitteln, die für den Handelnden nur schwer 
zugänglich sind, veröffentlicht wurden oder aus ähn
lichen Gründen.
Gerechtfertigte Risikohandlungen werden also in all 
jenen Fällen produktionsriskanten Handelns vorliegen, 
in denen der Betreffende gemäß den an ihn wie an je
den anderen verantwortungsbewußt handelnden Werk
tätigen seiner Qualifikation und Stellung nach zu rich
tenden sozialen Anforderungen gehandelt hat. Man 
kann m. E. nicht das Kriterium der objektiven Richtig
keit oder Nichtrichtigkeit zum a l l e i n i g e n  Krite
rium von Gerechtfertigtsein oder Nichtgerechtfertigt
sein machen. Mit der Ausgestaltung als Schuldausschlie
ßung oder gar Strafaufhebung würden wir das, was wir 
mit der Regelung des Produktionsrisikos anstreben, 
wieder zunichte machen. i

i Die Ursachen dafür können sehr verschieden sein, z. B. weil 
unser Dokumentations- und Informationssystem noch schlep
pend arbeitet.

Neben diesen gesellschaftlich gerechtfertigten qualifi
zierten Rechtfertigungsgrund sollte für bestimmte Fälle 
ein Schuldausschließungsgrund treten. Ist nämlich das 
Wesen, die Anlage und die innere Struktur der produk
tionsriskanten Handlung oder sind die Gesichtspunkte, 
die den Handelnden zur Vornahme der Handlung ver- 
anlaßten, fehlerhaft oder aber mit wesentlichen Fehler
quellen behaftet (hat er sich beispielsweise in der Auf
regung geirrt, die Lage falsch eingeschätzt, infolge aku
ten oder als akut gewerteten Zeitdrucks unsachgemäße, 
übereilte Wertabwägungen vorgenommen usw.), so ist 
das Wesen der Handlung nicht als gesellschaftlich 
wertvoll einzuschätzen, und es liegt ein u n g e r e c h t 
f e r t i g t e s  p r o d u k t i o n s r i s k a n t e s  Handeln 
vor. Die Frage, ob ein schuldausschließendes Handeln 
gegeben ist, wäre somit erst zu beantworten, wenn ge
klärt ist, ob vom Handelnden ein den für die konkrete 
riskante Handlung maßgebenden sozialen Anforderun
gen entsprechendes Handeln verlangt werden konnte 
und ob ihm ein Nichthandeln entsprechend diesen An
forderungen zur Schuld zugerechnet werden muß. 
Kommt man zu dem Ergebnis, daß für d i e s e n  Men
schen ein anderes Handeln überhaupt nicht in den Be
reich seiner Entscheidungsmöglichkeiten rücken konnte 
oder daß auf Grund der konkreten Situation — die ein 
schnelles Handeln verlangte — rationelle Momente wei
testgehend von Gefühlsmomenten und emotionalen 
Faktoren zurückgedrängt oder überlagert wurden, so 
wird ein zwar ungerechtfertigtes, aber eine Schuld aus
schließendes produktionsriskantes Handeln vorliegen.
Aus alledem ergibt sich, daß das Produktions-For- 
schungs-Entwicklungs-Risiko — diese Kennzeichnung 
erfaßt m. E. treffender das Wesen der Problematik — 
im Kapitel über die Wirtschaftsstraftatbestände des 
StGB-Entwurfs folgendermaßen gefaßt werden sollte:

„(1) Eine Straftat liegt nicht vor, wenn eine formal die 
Merkmale von Straftatbeständen erfüllende Hand
lung eine gerechtfertigte Risikohandlung darstellt.

Eine gerechtfertigte Risikohandlung liegt vor, wenn 
die in bestimmten Straftatbeständen bezeichneten 
Folgen
1. auf Grund einer Handlung eintraten, die auf die 

Herbeiführung eines bedeutenden volkswirt
schaftlichen Nutzens oder auf die Abwendung 
eines bedeutenden volkswirtschaftlichen Scha
dens gerichtet war und der Handelnde nach ver
antwortungsbewußter Prüfung aller die Hand
lung betreffenden Umstände die eingetretenen 
volkswirtschaftlichen Nachteile für wenig wahr
scheinlich oder aber für wesentlich geringer als 
den erstrebten volkswirtschaftlichen Nutzen hal
ten durfte (Produktionsrisiko);

2. im Rahmen staatlich angeordneter, bestätigter 
oder sonst im Verantwortungsbereich des Han
delnden liegender Forschungs- und Entwicklungs
arbeiten oder technisch-ökonomischer Experi
mente eintraten, die unter Beachtung des Standes 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie nach 
verantwortungsbewußter Prüfung aller die Hand
lung betreffenden Umstände vorgenommen wur
den (Forschungs-Entwicklungs-Risiko).

(2) Liegen die das gerechtfertigte Produktions- und For
schungsrisiko kennzeichnenden Kriterien nicht in 
vollem Umfange vor und ist dies dem Handelnden 
nicht zur strafrechtlichen Schuld zuzurechnen, so ist 
von Strafe abzusehen.“
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